




oncDottes naden rriderich
Konig in Preuſſen WMarggraff zu Bran
denburg des Heil. Rom. RNeichs Ertz
Cammerer und Churfurſt c. c. ac.

n jeber Getreuer: Es iſt Zeithero aus den eingekommenen ln-
S quiſitions· Actis vielfaltig wahrgenommen worden daß nicht nur
unter den Spitz Buben und RauberBanden ſich eine aroſſe Anzahl Juden
beſunden ſondern auch eine mebr als ſonſt gewohnliche Menge der wactk. Ju.
den auf dem platten Lande ſowohl als in denen Stadten ſich ſehen laſſen da

dann weil denenſelben ſelten ein Aufenthalt in denen Stadten geſtattet wird
ſondern nur durchzupalliren Freyheit erhalten die beh ſich fuhrende Packen
zwarn beym Emgang vom Thor-Schreibern verſiegelt aber nicht vilſitiret/.
und wann auch ſolches geſchehen dennoch nur alleine das Augenmerck auf
die Acciſe und deren Defrandation gerichtet worden;

Weilen aber die Erfahrung lehret daß dieſe herumlauffende Park. Ju—
den offtmahls ſelbſt geſtohlene oder von Dieben um ein Geringes an lich e
handelte Pretioſa oder andere Sachen mit fich un ihren Packen herumfuhren
um ſolche in groſſen Handels. oder anderen entlegenen Orten zu verdebitiren
und dann wohl nicht zu zweiffelen iſt daß durch eine zu verordnende Viſita-
tion und genaue Durchſuchung ſolcher Packen nicht nur zur Ausfundigung
mancher Diebſtahle und deren Thater ein ſicherer Weg geoffnet, ſondern
auch durch ſothane Veranſtaltung das Land mehr und mehr von dieſen her—
um irrenden PackJuden und audern unnutzen Bettler und DiebesGeſiudel
geſaubert werde:

So ergehet hiemit an Euch der allergnadigſte Veſehl daß ſobald in
denen Stadten von denen dazu jetzo beſonders inſtruirten Thor Schreibern
dergleichen Pack Juden oder anderes mit keinem Paß verſehenes verdachti
ges Vaganten. Volck Euch zugeführet wird, Jhr um in eurer Abweſenheit
der Secretarius, Gericht/Schreiber oder Scheffen des Ort« deren Viſitation
in Gegenwarth eines Acciſe-Aufſehers vornehmen und daferne die Sachen
des Diebſtahls oder anderer Defraudation verdachtig ſeyn ſolche anhalten
Erkundiqung wie der Einhaber dazu gelanget einziehen dem Befinden und
der Sachen und Perſonen Umſtanden nach durch Correſpondentz die Wahr
heit des Angebens auszuforſchen ſuchen: Oder daferne ſolches zu weitlauff

tig fallen ſolte die angetroffenen verdachtigen Sachen dem Publico durch den
Intelligentz·Zettul bekandt machen ſollet damit die etwahigen Eigenere ſich

deshalb angeben konnen da dann wann in der zu beſtimmenden kurtzen Friſt
ſich niemand meldet die ad interim civiliter Arreſtati hinwiederum relaxiret

ſonſten aber zu einer Criminal-Ordnungsmatigen Unterſuchung geſchritten
und davon anhero Bericht erſtattet werden muß; Solte eine bloſſe Acciſe-
Defraudation darunter ſtecken ſo habt Jhr die angehaltene Sachen zur Ac-
ciſe. Calla abzugeben und derſelben die weitere Verſugung zu uberlaſſen:

Damit



Damit aber auch die Viſitationes auf dem platten Lande nicht nachblei
ben mogen; So habt Jhr den GerichtsOienern Land Reutern Unter
frohnen wie auch denen unter Eurem GerichtsZwang wohnenden Wirthen
zu bedeuten daß ſobald dergleichen Pack. Juden oder andere Vaganten bey
ihnen. NachtLager halten oder einkehren ſie ins Geheim der nechſten Obrig
teit in Stadten oder auf dem Lande davon ſofort benachrichtigen ſollen damit
ſodann dieſe verdachtige Perſonen zur Vilitation abgeholet werden konnen;

Sdcchließlich wird ſamtlichen Unſern Beamten und Magiſtraten hiemit
ernſtlich eingebunden bey denen zu haltenden Viſitarionen keine eigennutzige
Neben Abſichten zu hegen ſondern lediglich auf die bey den gefundenen Sa
chen und Perſonen vorwaltende Umſtande ein wachſames Auge zu halten zu
dem Ende die Paſſe und andere angetroffene Brienſchafften fleißig mit durch
zuſehen auf daß gegen Unſere hierin geauſſerte heylſame Willens Meynung
der Sache weder zu wenig noch zu viel geſchehe. Seynd Euch mit Gnaden
gewogen. Geben Cleve in Unſerem Regierungs Rath den 11. Aug. 1749.

An ſtatt und von wegen Allerhochſtglr.
Seiner Koniglichen Majeſtat.

dJohann Peter von Raesfeld. von Koenen.
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Ciroular- Verordnung. t

An alle Konigliche und furisdictions-

Richter wie auch Magiſtraten wegen
Vilitirung der Jurden und anderer

vetdachtigen mit keinen: beglaubten Morcker
Paſſen verſehener Vaganten Packen.












	Von Gottes Gnaden, Friderich, König in Preussen, Marggraff zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Churfürst [et]c. [et]c. [et]c. Lieber Getreuer! Es ist Zeithero aus den eingekommenen Inquisitions-Actis vielfältig wahrgenommen worden, daß nicht nur unter den Spitz-Buben und Räuber-Banden sich eine grosse Anzahl Juden befunden, sondern auch eine .... Menge der Pack-Juden ... sich sehen lassen ... Weilen aber die Erfahrung lehret, daß diese herumlauffenden Pack-Juden ... gestohlene ... Sachen
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